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Überschrift, Beschlussvorschlag 
 
Verlängerung der Veränderungssperre für den Bebauun gsplan „Heinrich -Büssing -Ring -
Südost“, AW 89  
Stadtgebiet zwischen Böcklerstraße, Heinrich-Büssing-Ring, Berliner Platz und der Bahnlinie 
 
Satzungsbeschluss 
 
 
 
"Für das im Betreff bezeichnete Stadtgebiet, das in Anlage 2 dargestellt ist, wird gem. § 17 
Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) die Verlängerung der Veränderungssperre um ein Jahr als 
Satzung beschlossen." 
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Derzeit gilt im Bereich, für den die Veränderungssperre erlassen wurde, der Bebauungsplan 
AW 37, der am Heinrich-Büssing-Ring ein Kerngebiet (MK-Gebiet) und für die Flächen südlich 
davon und an der Böcklerstraße ein Gewerbegebiet (GE-Gebiet) festsetzt. Im Rahmen dieser 
Festsetzungen ist die Ansiedlung von Verkaufseinrichtungen aller Einzelhandelssortimente oh-
ne Größenbegrenzung zulässig. Ebenso wäre entlang des Heinrich-Büssing-Rings eine bis zu 
zwölfgeschossige Bebauung möglich. 
 
Ein Grundstück am Heinrich-Büssing-Ring ist zurzeit nicht bebaut und wird als Parkplatz für das 
Ringcenter genutzt. Aufgrund der Nähe zum Center und der guten verkehrlichen Anbindung 
besteht seitens des Eigentümers der Wunsch, auf diesem Grundstück innenstadtrelevanten 
Einzelhandel anzusiedeln. Eine entsprechende Bauvoranfrage wurde am 28. Februar 2009 ein-
gereicht. 
 
Eine solche Ansiedlung würde dem vom Rat beschlossenen Zentrenkonzept Einzelhandel zu-
widerlaufen und zusammen mit den in der Nachbarschaft vorhandenen Einzelhandelsflächen 
einen Einzelhandelsschwerpunkt schaffen, der in Nutzungskonkurrenz zur Innenstadt stünde 
und sich auf die Attraktivität und Lebensfähigkeit der City mit ihren oberzentralen Funktionen für 
Stadt und Region nachteilig auswirken dürfte. 
 
Daher hat der Verwaltungsausschuss der Stadt Braunschweig in seiner Sitzung am 16. Juni 
2009 die Aufstellung des Bebauungsplans AW 89 „Heinrich-Büssing-Ring-Südost“ beschlossen. 
Ziel des Bebauungsplans ist es, das Plangebiet entsprechend seiner überwiegenden Prägung 
als Gewerbegebiet zu entwickeln und städtebaulich neu zu ordnen. In Abhängigkeit von weite-
ren Planungsüberlegungen soll im Aufstellungsverfahren geprüft werden, mit welcher Nut-
zungsart und welchem Maß der Nutzung gerade am Heinrich-Büssing-Ring eine sinnvolle 
Schließung der seit langem bestehenden Bebauungslücke erfolgen kann. 
 
Zur Sicherung der Bauleitplanung wurde die Bauvoranfrage für die Schließung der Baulücke in 
der beantragten Form gemäß § 15 Baugesetzbuch (BauGB) bis zum 3.Juli 2010 zurückgestellt. 
Der Antrag wurde bisher nicht zurückgezogen oder modifiziert. 
 
Da bis zum Ablauf dieser Frist das Bebauungsplanverfahren nicht abgeschlossen war, wurde 
zur Sicherung der Planung der Erlass einer Veränderungssperre am 11. Mai 2010 gefasst.  
 
Anschließend trat im Bereich des in der Nachbarschaft liegenden Postareals eine neue städte-
bauliche Entwicklung ein. Als der Rat der Stadt Braunschweig nach intensiver Diskussion am 
29. November 2010 den Grundsatzbeschluss für den BraWoPark und den Aufstellungsbe-
schluss für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Berliner Platz-Nordost“, AW 107, fasste, 
beschloss er ebenfalls die Aufstellung einer städtebaulichen Rahmenplanung, die neben dem 
Atrium-Bummel-Center und dem Bahnhofsumfeld vor allem auch das Ringcenter umfasst.  
 
Es ist davon auszugehen, dass von der Entwicklung des Postareals entscheidende Impulse für 
die weitere Entwicklung im gesamten Bereich des Berliner Platzes ausgehen werden. Daher 
soll dieser Rahmenplan die Grundlage für eine geordnete Entwicklung im gesamten Umfeld des 
Hauptbahnhofes durch die Erarbeitung differenzierter funktionaler und gestalterischer Rahmen-
bedingungen bilden.  
 
Einige grundlegende Entscheidungen für das Postareal sind bis heute noch nicht gefallen. Da 
diese aber eine wichtige Grundlage des Rahmenplanes bilden, konnte dieser auch noch keine 
abschließenden Aussagen für den Bereich des Heinrich-Büssing-Rings formulieren. Das Plan-
verfahren für den Bebauungsplan konnte aus diesem Grund auch noch nicht zu einem Ab-
schluss gebracht werden. 
 
Um die Planungsziele des Bebauungsplanes „Heinrich-Büssing-Ring-Südost“, AW 89, weiterhin zu 
sichern, ist daher eine Verlängerung der Veränderungssperre erforderlich. 
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Für Vorhaben, die den Planungszielen nicht widersprechen, kann eine Ausnahme von der Verän-
derungssperre erteilt werden. 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Verlängerung der Veränderungssperre für den Bebauungsplan 
„Heinrich-Büssing-Ring-Südost“, AW 89, als Satzung zu beschließen. 
 
 
Folgende Anlagen sind Bestandteil dieser Vorlage: 
 
Anlage 1: Übersichtskarte 
Anlage 2 a:  Satzung über Verlängerung der Veränderungssperre 
Anlage 2 b:  Geltungsbereich 
 
 
I. V. 
 
gez. 
 
Sommer 
 















 
 Anlage 2a 
 
 
 


Satzung über die Verlängerung der Veränderungssperre  
vom 11. Mai 2010  
für den Bebauungsplan (mit Gestaltungsvorschrift) 
Heinrich-Büssing-Ring-Südost AW 89 
 
Auf Grund des § 14 Baugesetzbuch (BauGB) ) in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt 
geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509), in Verbindung mit §§ 10 und 58 des 
Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der Fassung vom 17. Dezember 2010 (Nds. 
GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Art. 10 des Gesetzes vom 17. November 2011 (Nds. GVBl. S. 422), hat der 
Rat der Stadt Braunschweig am 20. März 2012 die Verlängerung der Veränderungssperre als Satzung beschlos-
sen: 
Stand Rechtsgrundlagen: 21. Dezember 2011  
 
§ 1 Für das in § 2 näher bezeichnete Gebiet hat der 


Verwaltungsausschuss der Stadt in seiner Sit-
zung am 16. Juni 2009  die Aufstellung eines Be-
bauungsplanes beschlossen. Zur Sicherung der 
Planung wird für den künftigen Planbereich eine 
Veränderungssperre angeordnet. 


 
§ 2 Von der Veränderungssperre ist das Stadtgebiet 


zwischen Böcklerstraße, Heinrich-Büssing-Ring, 
Berliner Platz und der Bahnlinie betroffen 
 
Das in seiner Begrenzung vorstehend beschrie-
bene Gebiet ist im beiliegenden Lageplan, der ei-
nen Bestandteil dieser Satzung bildet, schwarz 
umrandet. 


 
§ 3 In dem von der Veränderungssperre betroffenen 


Gebiet dürfen 
 


1. Vorhaben im Sinne des § 29 Baugesetzbuch 
nicht durchgeführt oder bauliche Anlagen nicht 
beseitigt werden; 


 
2. erhebliche oder wesentlich wertsteigernde 


Veränderungen von Grundstücken und bauli-
chen Anlagen, deren Veränderungen nicht ge-
nehmigungs-, zustimmungs- oder anzeige-
pflichtig sind, nicht vorgenommen werden. 


§ 4 Wenn überwiegende öffentliche Belange nicht 
entgegenstehen, kann von der Veränderungs-
sperre eine Ausnahme zugelassen werden. Die 
Entscheidung über Ausnahmen trifft die Stadt 
Braunschweig. 


 
§ 5 Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Verände-


rungssperre baurechtlich genehmigt worden sind, 
Vorhaben, von denen die Stadt Braunschweig  


 nach Maßgabe des Bauordnungsrechts Kenntnis 
erlangt hat und mit deren Ausführung vor dem 
Inkrafttreten der Veränderungssperre hätte be-
gonnen werden dürfen, sowie Unterhaltungsar-
beiten und die Fortführung einer bisher ausgeüb-
ten Nutzung werden von der Veränderungssperre 
nicht berührt. 


 
§ 6 Die Satzung tritt am Tage der Bekanntmachung 


im Amtsblatt für die Stadt Braunschweig in Kraft. 
 


 
Die Geltungsdauer beträgt zwei Jahre 
 
 
Braunschweig, den 21. Februar 2006 
 


Stadt Braunschweig 
Der Oberbürgermeister 


I. V. 
 
                                       gez. 
 


                                      
Zwafelink 


Stadtbaurat 
 
 
Die Satzung ist am 20. Mai 2010 durch Bekanntma-
chung im Amtsblatt für die Stadt Braunschweig Nr. 9 
in Kraft getreten. 
 
Der Rat der Stadt Braunschweig hat in seiner Sitzung 
am 20. März 2012 die Verlängerung der vorstehen-
den Veränderungssperre gemäß § 17 Abs. 1 Bauge-
setzbuch um ein Jahr beschlossen. Die Verlängerung 
der Satzung tritt am 19. Mai 2012 in Kraft. 
 


 
Braunschweig, den  Stadt Braunschweig 
 Der Oberbürgermeister 
               I. V. 
 
                                                                                       
 
  Sommer 
   Stadtbaurätin 
 
 





